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Kreis Lippe 
 
89 Wahlbekanntmachung 
 Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahl-

vorschlägen für den Wahlkreis 136 Höxter-
Lippe II zur Wahl des Deutschen Bundestages 
am 22.09.2013 

 
Gem. § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) fordere 
ich zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für den 
Wahlkreis 136 Höxter-Lippe II zur Bundestagswahl am 
22.09.2013 auf. Hierzu weise ich auf Folgendes hin: 
 
1. Einreichungsfrist 

Die Kreiswahlvorschläge zur Bundestagswahl am 
22.09.2013 sind für den Wahlkreis 136 Höxter-Lippe II 
bis spätestens zum 

15. Juli 2013, 18.00 Uhr, 
beim Kreiswahlleiter, Moltkestr. 12, 37671 Höxter 
(Kreishaus, Wahlbüro, Zimmer B 124), einzureichen.  
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so 
rechtzeitig vorzulegen, dass etwaige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig 
behoben werden können. 

 
2. Gebiet des Wahlkreises 136 Höxter-Lippe II 

Der Wahlkreis 136 Höxter-Lippe II besteht aus den 
zehn Städten des Kreises Höxter sowie den Städten 
und Gemeinden Augustdorf, Detmold, Horn-Bad Mein-
berg, Lügde, Schieder-Schwalenberg und Schlangen 
des Kreises Lippe. 

 
3. Kreiswahlvorschläge 

Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach 
Maßgabe des § 20 Bundeswahlgesetz (BWG) von 
Wahlberechtigten (sogenannte „andere Kreiswahlvor-
schläge“) eingereicht werden.  
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem 
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, können als solche ei-
nen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätes-
tens am 17.06.2013 dem Bundeswahlleiter (Anschrift: 
Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden) ihre Be-
teiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und 
der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft fest-
gestellt hat. Darüber hinaus müssen diese Wahlvor-
schläge von mindestens 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein; dies gilt auch für andere Kreiswahlvorschlä-
ge, jedoch nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien 
nationaler Minderheiten. 
Kreiswahlvorschläge dürfen nur den Namen eines Be-
werbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem 
Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag 
benannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschla-
gen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich er-
teilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.  
Darüber hinaus können Bewerber einer Partei in ei-
nem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wenn 
sie in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines 
Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder 
allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG 
hierzu gewählt worden sind. 
 
 
 

 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen 
der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese, andere Kreiswahl-
vorschläge ein Kennwort enthalten. Inhalt und Form 
der Kreiswahlvorschläge müssen den Bestimmungen 
des § 34 BWO entsprechen. 
 

4. Vordrucke 
Für die Kreiswahlvorschläge sind amtliche Vordrucke 
zu verwenden, die als pdf-Dokumente auf der Home-
page des Kreises Höxter zur Verfügung stehen. Die 
Vordrucke werden ebenfalls vom Kreiswahlleiter unter 
der Adresse Moltkestr. 12, 37671 Höxter, (Wahlbüro, 
Zimmer B 124), während der Dienststunden kostenlos 
ausgegeben. 
Sie können auch telefonisch (Tel.: 05271/965-9803) 
oder per Email (wahlen@kreis-hoexter.de) angefordert 
werden. 

Weitere Auskünfte erteilt der Kreiswahlleiter oder die 
Mitarbeiter des Wahlbüros (Tel.: 05271/965-9803). 
37671 Höxter, den 11.03.2013  
gez. Hans-Dieter Fleischer, Kreiswahlleiter des Wahlkrei-
ses 136 Höxter-Lippe II 
 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
 
 
 
90 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen für die Wahl zum 18. Deutschen 
Bundestag am 22. September 2013 im Wahl-
kreis 135  –Lippe I- 

 
Aufgrund des § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 
(BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
03. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2378) fordere ich hiermit 
auf, für die Bundestagswahl am 22. September 2013 im 
Wahlkreis 135 – Lippe- I Kreiswahlvorschläge bis spätes-
tens 
 

15. Juli 2013, 18.00 Uhr 
 

bei dem  Kreiswahlleiter 
Felix-Fechenbach-Str. 5 

32756 Detmold 
Zimmer 498 

 
einzureichen. 
 
Es wird gebeten, die Wahlvorschläge nach Möglichkeit 
frühzeitig vor dem 15. Juli 2013 einzureichen, damit etwai-
ge Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
rechtzeitig behoben werden können. 
 
Zum Wahlkreis 135 -Lippe I- gehören die Städte und Ge-
meinden Bad Salzuflen, Barntrup, Blomberg, Dörentrup, 
Extertal, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe und Oerlin-
ghausen.  
 
Vordrucke für die Kreiswahlvorschläge und die übrigen 
amtlich zu liefernden Vordrucke können angefordert oder 
bei der o.g. Adresse in Empfang genommen werden. 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 147 
 

 

 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach 
§ 20 Bundeswahlgesetz (BWG) i.d.F. vom 23. Juli 1993 
(BGBl. I S. 1288/1594) zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2012 (BGBl. I S. 1501) von Wahlbe-
rechtigten eingereicht werden. 
 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag 
seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvor-
schläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren, können als solche einen Wahlvorschlag 
nur einreichen, wenn sie spätestens am 97. Tag vor der 
Wahl, am 17. Juni 2013 
 

dem Bundeswahlleiter , 
Statistisches Bundesamt, 

65180 Wiesbaden 
 
ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben 
und der Bundeswahlausschuss ihre Parteieneigenschaft 
festgestellt hat. In der Anzeige ist anzugeben, unter wel-
chem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. 
Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des 
Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder sei-
nem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so 
tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an 
die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche Satzung 
und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nach-
weis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes 
sind der Anzeige beizufügen. 
 
Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
13 zur BWO eingereicht werden. Der Kreiswahlvorschlag 
darf nur den Namen eines Bewerbers/einer Bewerberin 
enthalten. Als Bewerber kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer wählbar ist. Jeder Bewerber/jede 
Bewerberin kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in 
einem Kreiswahlvorschlag benannt werden.  
 
Als Bewerber/Bewerberin kann nur vorgeschlagen werden, 
wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zu-
stimmung ist unwiderruflich. 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von dem Vor-
stand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände 
nicht bestehen, von den Vorständen der nächst  niedrigen 
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Bei an-
deren Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des 
Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf dem Kreiswahl-
vorschlag (Anlage 13 BWO) selbst zu leisten.  
 
Kreiswahlvorschläge, der in § 18 Abs. 2 BWG genannten 
Parteien müssen außerdem von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muss im Zeit-
punkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einrei-
chung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. Dies gilt 
auch für andere Kreiswahlvorschläge. 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen der 
einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, andere Kreiswahlvorschläge ein 
Kennwort enthalten. 
 
 
 
 

 
Als Bewerber/Bewerberin einer Partei kann in einem 
Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer Mit-
gliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers/-
bewerberin oder in einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung nach § 21 BWG hierzu gewählt 
worden ist. 
 
Im Übrigen verweise ich wegen Inhalt und Form der Kreis-
wahlvorschläge auf die Bestimmungen des § 34 BWO. 
 
Die erforderlichen Formblätter für die Kreiswahlvorschläge 
und die dazugehörigen Anlagen, sowie Niederschriften 
über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung 
der Wahlkreisbewerber und die vom Kreiswahlleiter auszu-
gebenden Formblätter für die Unterstützungsunterschriften 
können bei mir –Zimmer 498- auf Anforderung kostenfrei in 
Empfang genommen werden. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so recht-
zeitig vor dem Abgabetermin einzureichen, damit mögliche 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
noch vorher beseitigt werden können. 
 
Der Kreiswahlausschuss entscheidet am 58. Tag vor der 
Wahl am 26. Juli 2013 über die Zulassung der eingereich-
ten Wahlvorschläge. 
 
Nachrichtlicher Hinweis für den Wahlkreis 136 –Höxter- 
Lippe II:  
Die übrigen lippischen Städte und Gemeinden Augustdorf, 
Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-
Schwalenberg, Schlangen bilden zusammen mit den Städ-
ten und Gemeinden  des Kreises Höxter den Wahlkreis 136 
Höxter–Lippe II-. Die entsprechenden Wahlvorschläge sind 
bis zum 15. Juli 2013 bei dem Landrat des Kreises Höxter, 
Moltkestr. 12, 37671 Höxter, der von der Bezirksregierung 
Detmold für diesen Wahlkreis zum Kreiswahlleiter bestellt 
worden ist, einzureichen. 
 
Detmold,  26. Februar  2013 
 
 
Der  Kreiswahlleiter 
für den Wahlkreis 135 –Lippe I- 
Heuwinkel 
Landrat 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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91 Der Gutachterausschuss für Grundstückswer-

te im Kreis Lippe und in der Stadt Detmold: 
Veröffentlichung der Bodenrichtwerte 

 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis 
Lippe und in der Stadt Detmold hat am 12.02.2013 die 
Bodenrichtwerte bezogen auf den Stichtag 01.01.2013 
ermittelt. Gesetzliche Grundlage dafür ist der 
§ 196 Baugesetzbuch in der Fassung vom 23.09.2004 
(BGBl.IS.2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in Verbindung 
mit § 11 der Verordnung über die Gutachterausschüsse 
für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen einschließ-
lich der letzten Änderung vom 04.05.2010 
(GV.NRW. S.272). 
 
Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert für 
ein Gebiet mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und 
Wertverhältnissen. Er ist auf ein Grundstück bezogen, des-
sen Eigenschaften für dieses Gebiet typisch sind (sog. 
Richtwertgrundstück). 
 
Grundlage der Bodenrichtwertermittlung bilden die im 
Kreisgebiet beurkundeten Grundstückskaufverträge, die die 
Notare zu diesem Zweck dem Gutachterausschuss zur 
Auswertung übersenden. 
 
Die Bodenrichtwerte sollen dazu beitragen, den Grund-
stücksmarkt transparenter zu machen. Sie bieten den 
Marktteilnehmern eine gute Orientierung bei der Preisge-
staltung, haben allerdings keine bindende Wirkung. 
 
Die aktuellen Bodenrichtwerte sind für jedermann kosten-
frei im Internet unter der Adresse www.borisplus.nrw.de 
einsehbar. Außerdem können sie bei der Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses, eingerichtet beim Kreis Lippe, 
Felix-Fechenbach-Str. 5, Detmold (Zimmer 751) und im 
Bürgerservice (Zimmer 300), zu den üblichen Geschäfts-
zeiten eingesehen werden. 
 
15.02.2013 
 
 
Der Vorsitzende 
gez. Dr. Ostrau 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 149 
 

 

 

Stadt Bad Salzuflen 
 
92 Bebauungsplan Nr. 1026 „Rückertstraße“, 

Ortsteil Werl-Aspe  
 - Beschluss der öffentlichen Auslegung 
 
Beschluss des Planungs- und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 08.05.2012: 
 
„Dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1026 "Rückert-
straße ", Ortsteil Werl-Aspe mit der zugehörigen Begrün-
dung in der Fassung vom 09.01.2013 wird zugestimmt. Der 
Entwurf zum Bebauungsplan ist gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen.“ 
Die öffentliche Auslegung für den o.g. Bebauungsplan wird 
in der Zeit vom  
 

20.03.2013 bis 19.04.2013 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoß (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung sowie die bereits vor-
liegenden, nach Einschätzung der Stadt Bad Salzuflen we-
sentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen sowie ein 
Artenschutzfachbeitrag liegen zu jedermanns Einsicht für 
die Dauer eines Monats öffentlich aus. 
 
Der Bebauungsplanes Nr. 1026 „Rückertstraße“, Ortsteil 
Werl-Aspe wird im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
gemäß § 2 Abs. 4  durchgeführt. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Zusätzlich kann der Be-
bauungsplanentwurf unter 
www.bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet einge-
sehen werden. Auch dort kann eine Stellungnahme abge-
geben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können.  
 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten 
Übersichtsplan grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 01.03.2013 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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93 24. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 

2009/14 am 20.03.2013 
 
Am Mittwoch, dem 20.03.2013, um 17.00 Uhr findet im 
großen Sitzungssaal des Rathauses die 24. Sitzung des 
Rates der Stadt Bad Salzuflen in der Wahlperiode 
2009/2014 statt.  
 
Tagesordnung: 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
1. Einwohnerfragestunde 

Anfragen sind bis Montag, den 18.3.2013 
schriftlich beim Bürgermeister einzureichen 
 

2. Niederschrift über die 23. Sitzung des Rates am 
06.02.2013  
– öffentlicher Teil – 
 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters und der Ver-
waltung sowie Beantwortung schriftlicher An-
fragen 
 

4. Bericht über laufende Beschlüsse 
 

5. Resolution zur Wasserversorgung 
– Antrag der Grünen Ratsfraktion – 
 

6. Schulentwicklungsplanung weiterführende 
Schulen; 
hier: Auflösung des Teilstandortes Schulzent-
rum Aspe der Städt. Hauptschule im Schulzent-
rum Lohfeld 
 

7. 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungs-
konzeptes der Stadt Bad Salzuflen 
 

8. Fortsetzung des Energiesparmodells "Energie-
sparen macht Schule" 
 

9. Bericht zur Haushaltsausführung 2012 mit dem 
Stand 31.12.2012 
 

10. Anzeigepflichten nach dem Korruptionsbe-
kämpfungsgesetz;  
hier: Nebentätigkeiten des Bürgermeisters 
 

11. Bildung eines Wahlausschusses für die Ge-
meindewahl 2014 
 

12. Umbesetzung von Gremien 
 

12.1. Umbesetzung im Ortsausschuss Salzuflen 
– Antrag der CDU-Fraktion – 
 

12.2. Umbesetzung im Ortsausschuss Wüsten 
– Antrag der CDU-Fraktion – 
 

12.3. Bestellung eines neuen stellvertretenden beraten-
den Mitglieds für den Jugendhilfeausschuss 
 

12.4. Umbesetzung im Sportausschuss 
 

13. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

 
 

 
B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
1. Niederschrift über die 23. Sitzung des Rates am 

06.02.2013 – nichtöffentlicher Teil – 
 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters und der Ver-
waltung sowie Beantwortung schriftlicher An-
fragen 
 

3. Bericht über laufende Beschlüsse 
 

4. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
Bad Salzuflen, den 07.03.2013 
 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Stadt Blomberg 
 
94 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Blomberg, 
 hier: Wirksamwerden nach Durchführung des 

Genehmigungsverfahrens 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfügung vom 
25. Februar 2013, Az.: 35.21.10-504/B.125, die 
4. Änderung des Flächennutzungsplanes gem. § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der zur Zeit gültigen Fassung 
genehmigt. Lage und Umfang der Flächennutzungsplanän-
derung sind aus dem dieser Bekanntmachung beigefügten 
Kartenauszug ersichtlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
zur Zeit geltenden Fassung wird die Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens für die Änderung des Flächennut-
zungsplanes hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Mit Voll-
zug dieser Bekanntmachung wird die Änderung rechtswirk-
sam. 
 
Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt ein-
schließlich Begründung im Fachbereich 60 – Bauen und 
Stadtentwicklung – der Stadt Blomberg, Marktplatz 6, II. 
Obergeschoß, 32825 Blomberg, vom Tage dieser Be-
kanntmachung an während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsichtnahme öffentlich aus.  
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung der 

in § 214 Abs.1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbuches be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs.1 Nr. 3 
Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften begründen soll, ist darzu-
legen. 

 
2. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Flächennutzungsplanänderung kann gemäß 
§ 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn 

 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b. der Beschluss über den Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

 
 
 
 

 
c. der Bürgermeister hat den Feststellungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 

d. der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, 28. Februar 2013 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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Stadt Detmold 
 
95 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses der Stadt Detmold zum 31.12.2009 
und Entlastung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Stadt Detmold am 19.12.2012 den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresab-
schluss zum 31.12.2009 durch Beschluss festgestellt und 
dem Bürgermeister Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 mit Lagebericht ist 
gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Kreises 
Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schrei-
ben vom 23.01.2013 angezeigt worden. 
 
Der Jahresabschluss mit Lagebericht 2009 der Stadt Det-
mold wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Bilanz, 
die Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2009 sind 
nachfolgend abgedruckt. 
 
Der Jahresabschluss 2009 mit allen Anlagen sowie der La-
gebericht und der Beteiligungsbericht 2009 liegen zur Ein-
sichtnahme ab dem 25.02.2013 bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses bei der Stadt Detmold, Pau-
linenstr. 45, Zimmer 3.05, während der Dienstzeiten öffent-
lich aus und sind im Internet unter www.detmold.de verfüg-
bar. 
 
Detmold, 15.02.2013 
 
 
Der Bürgermeister 
Heller 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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96 Aufstellung des Bebauungsplanes 03-01 „Im 

Dorfe“, 2. (beschleunigte) Änderung; Ortsteil: 
Klüt; Änderungsgebiet: Nördlich der Mittel-
straße und südlich des Klüter Baches, im Be-
reich der Straße Am Klüter Bach 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 27.02.2013 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem.§2(1) BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
03-01 „Im Dorfe“, 2. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil: Klüt 
Änderungsgebiet: Nördlich der Mittelstraße und  
 südlich des Klüter Baches, im  
 Bereich der Straße Am Klüter Bach 
 
Der o. a. Bebauungsplan wird gem. § 13a (1) BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung (§ 2 (4) BauGB) aufgestellt. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Die Öffentlichkeit kann sich während der Zeiten des 
Publikumsverkehrs im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, 
der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Zimmer 121, 
Hintergebäude, Rosental 21, über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung unterrichten und innerhalb von zwei Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Äußerungen zur 
Planung abgeben. 
 
Detmold, 28.02.2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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97 Aufstellung und Offenlegung des Entwurfs des 

Bebauungsplanes 23-11 „Poppenbrede (Neu)", 
Ortsteil: Jerxen-Orbke; Plangebiet: zwischen 
Jerxer Straße, Nordring und Poppenbrede 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 21.03.2012 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanes 
mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstellungsbe-
schluss): 
 
Der Ausschluss für Stadtentwicklung beschließt gemäß 
§ 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes 
23-11 „Poppenbrede (Neu)",  
Ortsteil: Jerxen-Orbke 
Plangebiet: zwischen Jerxer Straße, Nordring und 
 Poppenbrede 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 
 

19.03.2013 bis einschließlich 24.04.2013 
 
beim Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Rosental, 1. Etage, Hintergebäude, 
montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 Uhr und 
freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich ausliegt.  
 
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die be-
reits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
(Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan, Natura 
2000, artenschutzrechtliche Beurteilung, etc.). Sie enthal-
ten die folgenden Arten umweltbezogener Informationen: 
 
1.  mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den 

Menschen: 
 

-  Informationen zur Lärmsituation auf Grund des Ver-
kehrsaufkommens und der gewerblichen Nutzung 

 
-  Informationen zur Erholungsfunktion des Plangebie-

tes und der angrenzenden Bereiche 
 

2.  mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf die Tiere: 
 

-  Informationen zu den Auswirkungen der Planungen 
auf die Lebensräume von Tierarten der Grünlandbe-
reiche 

 
3.  mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf die 

Pflanzen: 
 

-  Informationen zu den Einflüssen auf die Pflanzen im 
Plangebiet, insbesondere im Hinblick auf die Grün-
landflächen 

 
4.  mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf die 

Landschaft: 
-  Informationen über die Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes als Folge der Bebauung. 
 
 
 
 

 
Lage und Umfang des Plan-/Änderungsgebietes sind aus 
dem in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenaus-
zug ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung ist die in der 
Planunterlage vorgenommene Grenzeintragung verbind-
lich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Fachbereich Stadtentwicklung, 32754 Detmold 
gerichtet oder zur Niederschrift im Ferdinand-Brune-Haus, 
Rosental 21, 1. Etage, Hintergebäude, Zimmer 126, vorge-
bracht werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglich-
keit, Stellungnahmen in elektronischer Form über die Inter-
netseite der Stadt Detmold www.detmold.de, Rubrik „Pla-
nen - Bauen“, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Detmold, 28.02.2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister  
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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98 Allgemeinverfügung der Stadt Detmold über 

die Rücknahme der Allgemeinverfügung der 
Stadt Detmold über die Beseitigung pflanzli-
cher Abfälle durch Verbrennen vom 31.01.2008 

 
Die Allgemeinverfügung der Stadt Detmold über die Besei-
tigung pflanzlicher Abfälle durch Verbrennen vom 
31.01.2008 wird hiermit gem. § 48 des Verwaltungs-
verfahrengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) zurückgenommen. 
 
Begründung: 
 
Mit Allgemeinverfügung der Stadt Detmold vom 31.01.2008 
wurde auf der Grundlage des alten Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes eine Regelung getroffen, nach der bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen eine Ausnahme 
vom gesetzlichen Verbrennungsverbot zugelassen wurde.  
 
Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
Bewirtschaftung von Abfällen – Kreislaufwirtschaftsgesetz 
– (KrWG) hat sich die rechtliche Grundlage für das Ver-
brennen wesentlich geändert. Pflanzliche Abfälle sind nach 
den Grundsätzen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu ver-
wertende Abfälle. Eine Beseitigung durch Verbrennen ist in 
der Regel unzulässig. Insoweit war die Allgemeinverfügung 
vom 31.01.2008 aufzuheben. 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.04.2013 in Kraft 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht in Minden, 
Königswall 8, 32423 Minden, einzureichen oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu er-
klären.  
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO VG/FG) vom 
07.11.2012 (GV. NRW. S. 548) erhoben werden.   
 
Detmold, den 04.03.2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
gez. Heller 
 
 
Heller 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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Gemeinde Extertal 
 
99 Satzung über die Zahl der zu wählenden Ver-

treter für den Rat der Gemeinde Extertal in der 
10. Wahlperiode (2014 bis 2019) vom 
01.03.2013 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2010 
(GV. NRW. S. 688 ff.) und des § 3 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2011 (GV. NRW. S. 
238) hat der Rat der Gemeinde Extertal in der Sitzung am 
28.02.2013 die nachfolgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03. Mai 2011 wird die Zahl der zu wäh-
lenden Vertreter für den Rat der Gemeinde Extertal für die 
10. Wahlperiode (2014 bis 2019) auf 30 Vertreter, davon 
15 in Wahlbezirken, festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Vorstehende Regelung findet für die Kommunalwahlen 
2014 Anwendung. 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Veröffentlichung 
im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner 
Städte und Gemeinden – in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Zahl der zu wählenden 
Vertreter für den Rat der Gemeinde Extertal in der 10. 
Wahlperiode (2014 bis 2019) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
  vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
  durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
  bekannt gemacht worden, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
  beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
  der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-
  te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
  worden, die den Mangel ergibt. 
 
32699 Extertal, 01.03.2013 
 
 
gez. 
Hans Hoppenberg 
- Bürgermeister - 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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Stadt Lage 
 
100 2. Änderung des Bebauungsplanes B 1 der 

Stadt Lage im Ortsteil Pottenhausen 
 (Beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB) 
 
hier: Satzungsbeschluss vom 14.02.2013  und Inkrafttreten 
 

Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 
14. Februar 2013 die 2. Änderung des Bebauungsplans B1 
im Ortsteil Pottenhausen gemäß § 10 Absatz 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in 
Verbindung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666) in den jeweils gültigen Fassungen als 
Satzung beschlossen.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt nach 
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die 2. Ände-
rung des Bebauungsplans B1 der Stadt Lage im Ortsteil 
Pottenhausen in Kraft. 
 
Lage und Umfang der 2. Änderung des Bebauungsplans 
B1 der Stadt Lage im Ortsteil Pottenhausen sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Planausschnitt 
ersichtlich. Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung 
ist darin mit einer schwarzen unterbrochenen Linie einge-
grenzt. Für die genaue Umgrenzung ist die Grenzeintra-
gung in der zur 2. Änderung des Bebauungsplans B1 der 
Stadt Lage im OT Pottenhausen gehörenden Planzeich-
nung verbindlich. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans B1 der Stadt Lage 
im Ortsteil Pottenhausen einschließlich Begründung wird 
vom Tage dieser Bekanntmachung an während der Dienst-
stunden bei der Stadt Lage, Rathaus III, Lange Straße 67 
(Fachteam Planen, Zimmer 204), 32791 Lage, zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der 
2. Änderung des Bebauungsplans B1 der Stadt Lage wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1.   Unbeachtlich werden gemäß § 215 des Baugesetzbu-

ches (BauGB)  
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und  

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Lage 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Das gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 

 

 
2.   Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von einge-
tretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 

 
3.   Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der Sat-
zung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsge-
mäßöffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte  Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 19. Februar 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
101 Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-

schlusses der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „Städtische Betriebe Lemgo“ zum 
31.12.2010 

 
Der Rat der Stadt Lemgo hat am 10.12.2012 auf Empfeh-
lung des Gemeinsamen Betriebsaussschusses den Jah-
resabschluss der Städtischen Betriebe Lemgo für das Wirt-
schaftsjahr 2010 mit einer Bilanzsumme von 
4.339.240,74 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 
93.728,91 EUR festgestellt. Der Jahresfehlbetrag soll vor-
getragen werden und wird auf die Allgemeine Rücklage 
verrechnet. 
 
Mit Schreiben vom 13.02.2012 hat die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) den abschließen-
den Prüfungsvermerk erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer der Städtischen Betriebe Lemgo. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2010 hat 
sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO 
Greiffenhagen GmbH, Bielefeld, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 19.07.2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Betriebe 
Lemgo für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 
31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Gemein-
dehaushaltsverordnung NRW liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 106 Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. 

 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO Greiffenhagen GmbH ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 13.02.2013 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Helga Giesen 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Städtischen 
Betriebe Lemgo für das Wirtschaftsjahr 2010 liegen gem. 
§ 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung bis zur Feststel-
lung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme 
bei den Städtischen Betrieben Lemgo, Am Bauhof 17, 
32657 Lemgo, während der allgemeinen Geschäftszeiten 
(Mo. – Do. 07:00 bis 15:45 Uhr, Fr. 07:00 bis 12:00 Uhr) für 
jedermann aus. 
 
Lemgo, den 18.02.2013 
 
STÄDTISCHE BETRIEBE LEMGO 
 
 
Tolkemitt 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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102 Bekanntmachung des Jahresabschlusses der 

Alten Hansestadt Lemgo zum 31.12.2010 und 
Entlastung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Stadt Lemgo am 18.02.2013 den vom Rechnungs-
prüfungsausschuss geprüften und mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresab-
schluss zum 31.12.2010 durch Beschluss festgestellt und 
dem Bürgermeister Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 mit Lagebericht ist 
gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Kreises 
Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schrei-
ben vom 26.02.2013 angezeigt worden. 
 
Der Jahresabschluss mit Lagebericht 2010 der Alten Han-
sestadt Lemgo wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung sowie die Gesamtfi-
nanzrechnung zum 31.12.2010 sind nachfolgend abge-
druckt.  
 

Der Jahresabschluss 2010 mit allen Anlagen sowie der La-
gebericht liegen zur Einsichtnahme ab dem 11.03.2013 bis 
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses in der 
Kämmerei, Papenstraße 9, Zimmer 117, während der 
Dienstzeiten öffentlich aus und sind im Internet unter der 
Adresse www.lemgo.net verfügbar. 
 
Lemgo, den 26. Februar  2013 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Reiner Austermann 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
103 Aufgebote von Sparkassenbüchern 
 
Das Aufgebot der in Verlust geratenen Sparkassenbücher 
Nr. 
 
300.530.821 340.049.501 342.192.713 
342.279.528   

 
unserer Sparkasse ist beantragt  worden. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, 
spätestens in dem auf  
 
Freitag, den 14. Juni 2013 
 
im Gebäude der Sparkasse Paderborn-Detmold in 
Detmold, Paulinenstr. 34, anberaumten Aufgebotstermin 
ihre Rechte geltend zu machen und die Sparkassenbücher 
vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der 
Sparkassenbücher gemäß § 16 Abs. 2 Ziffer 6 der 
Verordnung über den Betrieb und die Geschäfte der 
Sparkassen (SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 
erfolgen wird. 
 
Detmold, den 28. Februar 2013 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
 
 
 
104 Kraftloserklärung von in Verlust geratenen 

Sparkassenbüchern 
 
Da sich aufgrund unserer Aufgebote vom 30. Oktober 2012 
bis zum Aufgebotstermin niemand gemeldet hat, werden 
die in Verlust geratenen Sparkassenbücher Nr.  
 

341.039.386 341.856.466 342.130.929 
342.167.822 342.245.784 342.293.354 

 
unserer Sparkasse, gemäß §16 Abs. 2 Ziffer 6 der 
Verordnung über den Betrieb und die Geschäfte der 
Sparkassen (SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 hiermit 
für kraftlos erklärt. 
 
Detmold, den 28. Februar 2013 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 11.03.2013 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,61 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


